
 

Jochen-Appenrodt Pokal 

Finale  

Sonntag - 05.07.2026 
Bezirkssportanlage Überruhr, Überruhrstr. 298 

45277 Essen 

 

Der TLV Germania Überruhr freut sich die besten U12 Teams aus dem LVN in Essen begrüßen 

zu dürfen. Wir freuen uns auf ehrgeizige junge Talente, Teamgeist und Spaß.  

Der folgenden Ausschreibung können alle notwendigen Informationen entnommen werden. 

Bitte beachtet zudem die entsprechenden Arbeitshilfen zum Jochen-Appenroth-Pokal des 

Leichtathletik-Verbandes Nordrhein e.V. (ausschreibung-und-arbeitshilfe-jap-2026_stand-

maerz-2026.pdf).  

 

Teilnehmerinformation:  

Es werden die durch den LVN bekannt gegebenen Disziplinen durchgeführt:  

- 6x50m Hindernis-Sprintstaffel  

- Drehwurf mit Kinderdisken (500g in verschiedener Ausführung) 

- Weitsprung mit Höhenorientierung (60cm) 

- 6x800m Verfolgungsstaffel  

Bitte beachtet die Ausschreibung vom LVN. 

 Teilnahmeberechtigt sind 2026 die Kinder der Jahrgänge 2015 & 2016 (sowie 

2017) 

 Die Qualifikation zur Finalteilnahme erfolgte über die vom LVN kommunizierten 

Vorrunden.  

 

Wertung:  

In jeder Disziplin können bis zu 11 Kinder an den Start gehen. Jeweils die besten 6 Kinder 

werden gewertet. Die Anzahl der Durchgänge in der jeweiligen Disziplin wird in den 

Wettkampfkarten genannt. 

 

Meldegebühren wurden im Zuge der Organisationsgebühr an den LVN abgegeben worden 

und entfallen.  

 

 
Namentliche Meldungen aus den Teams bis: Freitag, 27. Juni 2026 

Meldungen an: Lea Göttgens, veranstaltung@tlv-germania.de, 0176/95477856 
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Auszeichnungen:  

Die Teilnehmer erhalten Urkunden. Es werden Medaillen oder Pokale ausgegeben. 

Haftung: Der Veranstalter übernimmt keine Haftung. 

Mit der Teilnahme bestätigt jeder Starter, dass sein Gesundheitszustand den 
Anforderungen des Sports entspricht und er auf eigene Verantwortung und eigenes 
Risiko am Wettkampf teilnimmt. Er bestätigt weiterhin, dass Rechtsansprüche und 
Forderungen gegenüber dem Veranstalter, dessen Mitarbeitern sowie sonstigen 
Personen und Körperschaften ausgeschlossen sind. Bei Nichtantreten oder Ausfall der 
Veranstaltung durch höhere Gewalt besteht kein Anspruch auf Rückerstattung der 
Organisationsgebühr. 
Änderungen im Ablauf der Veranstaltung - insbesondere organisatorischer oder 
witterungsbedingter Art - behält sich der Veranstalter vor. 
Für den Veranstalter besteht Versicherungsschutz für Sporthaftpflicht im Rahmen des 
Sporthilfe-Versicherungsvertrages NRW. 

Datenschutz:  

Gegen die Verwendung der Anmeldedaten für die Wettkampfabwicklung werden keine 
Einwände erhoben. Es besteht außerdem Einverständnis, dass Fotos, Film-, 
Videoaufnahmen und Interviews in Werbung und in den Medien ohne 
Vergütungsanspruch veröffentlicht werden können und die Ergebnisse der 
Veranstaltung veröffentlicht werden. 


